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fügt die Notarassessorin oder der Notarassessor nicht 
über die Befähigung zum Richteramt im Sinne des Deut-
schen Richtergesetzes, darf eine Anrechnung nach den 
Absätzen 8 und 9 auf die Regeldauer des Anwärterdiens-
tes nicht erfolgen.

(12) Die Dauer der Anrechnung kann bereits vor einer 
konkreten Bewerbung um eine Notarstelle festgesetzt 
werden. Die Dauer einer Anrechnung nach den Absätzen 
8 und 9 auf die Regeldauer des Anwärterdienstes kann 
bereits mit der Einstellung zugesagt sowie vom Ergebnis 
der Prüfung nach § 8 Absatz 1 abhängig gemacht wer-
den. Die Entscheidungen trifft das Justizministerium 
nach Anhörung der Notarkammer. 

(13) Kommt es im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens 
auf die Dauer des geleisteten Anwärterdienstes an, ist 
maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung der geleiste-
ten Anwärterzeit der Ablauf der Bewerbungsfrist für die 
ausgeschriebene Notarstelle. Ist die Notarstelle zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht besetzbar, ist der Zeitpunkt der 
Besetzbarkeit maßgebend.

§ 10

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 10. Oktober 2016 Wolf

Verordnung des Ministeriums  
für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz über die Einrichtung der 
Laufbahn und die Ausbildung und Prüfung 

für landwirtschaftstechnische Lehrer  
und Berater (Laufbahn-, Ausbildungs-  

und Prüfungsordnung für 
landwirtschaftstechnische Lehrer und 

Berater – APrOLW TLB) und zur Änderung 
anderer landwirtschaftlicher Laufbahn-, 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Vom 17. Oktober 2016

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 15 Absatz 4 und § 16 Absatz 2 des Landesbeamten-
gesetzes (LBG) vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 
794), das zuletzt durch Artikel 70 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2015 (GBl. S. 1210, 1233) geändert 
worden ist, im Benehmen mit dem Innenministerium 
und dem Finanzministerium und

2. Artikel 62 § 1 Absatz 4 des Dienstrechtsreformgeset-
zes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), das durch 

(7) Erholungsurlaub ist auf den Anwärterdienst im tat-
sächlich gewährten Umfang so anzurechnen, als sei in 
dieser Zeit Dienst geleistet worden. Gewährter Sonderur-
laub oder Urlaub aus sonstigen Gründen ist in gleicher 
Weise bis zur Gesamtdauer von zwei Wochen auf jedes 
Jahr des Anwärterdienstes anzurechnen. Dient ein ge-
währter Sonderurlaub oder Urlaub aus sonstigen Grün-
den den Zwecken des Anwärterdienstes, kann er auf An-
trag darüber hinaus auf den Anwärterdienst angerechnet 
werden. Erfolgte die Gewährung dieses Urlaubs aus ge-
sundheitlichen oder familiären Gründen, kann er auf An-
trag darüber hinaus auf den über die Regeldauer des An-
wärterdienstes hinaus absolvierten Zeitraum angerechnet 
werden.

(8) Zeiten der Tätigkeit als Notarvertreterin oder Notar-
vertreter im Landesdienst nach § 17 Absatz 4 des Lan-
desgesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit in der 
bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung, als Anwalts-
notarin oder Anwaltsnotar oder als Notarassessorin oder 
Notarassessor bei einer anderen Notarkammer werden 
sowohl auf die Regeldauer des Anwärterdienstes, als 
auch auf einen darüber hinaus im Anwärterdienst ver-
brachten Zeitraum angerechnet. Absätze 3 bis 5 und 7 
gelten für diese Zeiten entsprechend.

(9) Zeiten der Tätigkeit als Rechtsanwältin oder Rechts-
anwalt oder der Tätigkeit als Mitarbeiterin oder Mitar-
beiter einer Notarin oder eines Notars, bei einer notariel-
len Standesorganisation beziehungsweise deren Einrich-
tungen, bei einem Gericht, einer Behörde oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung können in angemessenem 
Umfang sowohl auf die Regeldauer des Anwärterdiens-
tes als auch auf einen darüber hinaus im Anwärterdienst 
absolvierten Zeitraum angerechnet werden, wenn die 
dort wahrgenommenen Aufgaben zumindest weit über-
wiegend einen engen Bezug zum Notarberuf haben und 
die Tätigkeit dem Ziel des Anwärterdienstes diente. Ab-
sätze 3 bis 5 und 7 gelten für diese Zeiten entsprechend. 
Eine Anrechnung erfolgt nicht, soweit während dieser 
Zeiten die Befähigung zum Richteramt oder für die 
Laufbahn des Bezirksnotars noch nicht vorlag.

(10) Für denselben Zeitraum kann eine Anrechnung nur 
einmal erfolgen. 

(11) Für die Regeldauer des Anwärterdienstes darf auch 
nach erfolgten Anrechnungen die Mindestausbildungs-
dauer nach § 2 Absatz 11 nicht unterschritten werden. 
Eine oder mehrere Anrechnungen nach den Absätzen 3 
bis 9 auf weitere im Anwärterdienst absolvierte Zeiten 
sollen gemeinsam mit den nach Satz 1 erfolgten Anrech-
nungen insgesamt 24 Monate und dürfen insgesamt 36 
Monate nicht überschreiten. Auch über die Sätze 1 und 2 
hinaus kann eine Anrechnung zeitlich beschränkt wer-
den, wenn das Ziel des Anwärterdienstes, die Befähi-
gung für das Amt einer Notarin oder eines Notars zur 
hauptberuflichen Amtsausübung zu erlangen, andernfalls 
voraussichtlich nicht erreicht werden kann oder dies 
durch Belange der Rechtspflege gerechtfertigt ist. Ver-
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Land, bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden so-
wie den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts sowie die Ausbildung und Prüfung.

§ 2

Einrichtung der Laufbahn

Es wird die Laufbahn für landwirtschaftstechnische Leh-
rer und Berater eingerichtet.

§ 3

Laufbahnbefähigung

Die Befähigung für die Laufbahn für landwirtschafts-
technische Lehrer und Berater erwirbt, wer den Vorberei-
tungsdienst mit Laufbahnprüfung nach Abschnitt 2 er-
folgreich abgeschlossen hat.

A B S c H N I T T  2

Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung

§ 4

Ziel der Ausbildung

(1) Der Vorbereitungsdienst dient einer gründlichen und 
umfassenden Ausbildung für die vielfältigen Dienstauf-
gaben der Laufbahn nach § 2.

(2) Ziel der Ausbildung ist es, Beamtinnen und Beamte 
auszubilden, die befähigt sind, den Bildungs- und Bera-
tungsauftrag ihrer Dienststelle wahrzunehmen. Das Ver-
ständnis für die politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Zusammenhänge und für die Herausforde-
rungen der Verwaltung ist dabei besonders zu fördern.

§ 5

Einstellungsbehörde, Ausbildungsbehörde, 
 Ausbildungsstellen

(1) Einstellungsbehörden sind die Landratsämter.

(2) Ausbildungsbehörden sind die Regierungspräsidien.

(3) Ausbildungsstellen für den berufspraktischen Teil 
nach § 10 Absatz 2 sind die unteren Landwirtschaftsbe-
hörden und Fachschulen für Landwirtschaft, denen die 
Ausbildungsbehörde landwirtschaftstechnische Lehrer- 
und Berateranwärterinnen (Anwärterinnen) oder land-
wirtschaftstechnische Lehrer- und Berateranwärter (An-
wärter) zur Ausbildung vorschlägt. Weitere Ausbildungs-
stellen zur Ableistung eines Ausbildungsabschnitts sind 
 insbesondere die landwirtschaftlichen Landesanstalten 
und die Regierungspräsidien.

(4) Die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft 
Kupferzell und die Landesanstalt für Entwicklung der 

Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2015 (GBl. 
S. 1035, 1037) geändert worden ist:

Artikel 1

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz über die Einrichtung der Laufbahn 
und die Ausbildung und Prüfung für landwirtschafts-

technische Lehrer und Berater (Laufbahn-, Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für landwirtschaftstechnische 

Lehrer und Berater – APrOLW TLB)

INHALTSÜBERSIcHT

Abschnitt 1

Geltungsbereich, Laufbahnregelung

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Einrichtung der Laufbahn

§ 3 Laufbahnbefähigung

Abschnitt 2

Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung

§ 4 Ziel der Ausbildung

§ 5 Einstellungsbehörde, Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen

§ 6 Leitung der Ausbildung

§ 7 Zulassung zum Vorbereitungsdienst

§ 8 Bewerbungs- und Einstellungsunterlagen

§ 9 Beamtenverhältnis

§ 10 Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes

§ 11 Ausbildungsplan

§ 12 Pädagogische Ausbildung

§ 13 Beurteilung

§ 14 Urlaub

§ 15 Ausfallzeiten, Verlängerung des Vorbereitungsdienstes

§ 16 Prüfungsbehörde

§ 17 Zeit, Ort und Bestandteile der Prüfung

§ 18 Prüfungsausschuss, Prüfungskommissionen

§ 19 Schriftführung

§ 20 Pädagogische Prüfung 

§ 21 Praktische Prüfung 

§ 22 Ausschluss von der mündlichen Prüfung

§ 23 Mündliche Prüfung

§ 24 Bewertung der Leistungen

§ 25 Feststellung des Ergebnisses

§ 26 Prüfungszeugnis, Einsicht in Prüfungsakten

§ 27 Wiederholung der Laufbahnprüfung

§ 28 Fernbleiben und Rücktritt von der Laufbahnprüfung

§ 29 Täuschungsversuch, Verstoß gegen die Ordnung 

A B S c H N I T T  1

Geltungsbereich, Laufbahnregelung

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Einrichtung der Laufbahn 
für landwirtschaftstechnische Lehrer und Berater beim 
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3. ein ärztliches Zeugnis über die gesundheitliche Eig-
nung,

4. eine schriftliche Erklärung über etwa anhängige straf-
rechtliche Ermittlungs- oder Strafverfahren sowie 
über Disziplinarverfahren,

5. eine schriftliche Erklärung, dass geordnete wirtschaft-
liche Verhältnisse bestehen,

6. eine schriftliche Erklärung, ob und gegebenenfalls 
wann und wo bereits ein Antrag auf Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst gestellt, der Vorbereitungsdienst 
begonnen oder an einer Laufbahnprüfung teilgenom-
men wurde und 

7. ein Personalbogen mit aktuellem Lichtbild.

§ 9

Beamtenverhältnis 

(1) Wer in den Vorbereitungsdienst eingestellt wird, wird 
von der Einstellungsbehörde unter Berufung in das Be-
amtenverhältnis auf Widerruf zur landwirtschaftstechni-
schen Lehrer- und Berateranwärterin oder zum landwirt-
schaftstechnischen Lehrer- und Berateranwärter ernannt.

(2) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet durch 
Entlassung oder mit Ablauf des Tages, an dem der An-
wärterin oder dem Anwärter eröffnet wird, dass die Lauf-
bahnprüfung bestanden oder bei Wiederholung nicht be-
standen ist. Bei bestandener Prüfung endet das Beamten-
verhältnis jedoch nicht vor Ablauf der in § 10 Absatz 1 
vorgeschriebenen Dauer des Vorbereitungsdienstes.

(3) Anwärterinnen und Anwärter sollen aus dem Vorbe-
reitungsdienst entlassen werden, wenn

1. sie in ihrer Ausbildung nicht hinreichend fortschreiten 
und das Ziel der Ausbildung auch durch eine Verlän-
gerung des Vorbereitungsdienstes nach § 15 Absatz 2 
nicht erreicht werden kann,

2. die Laufbahnprüfung nach § 22 Absatz 1 Satz 2, § 28 
Absatz 1 oder § 29 Absatz 1 Satz 1 als nicht bestanden 
gilt oder

3. ein anderer wichtiger Grund vorliegt. 

(4) Anwärterinnen und Anwärter können aus dem Vorbe-
reitungsdienst entlassen werden, wenn sie infolge einer 
Erkrankung innerhalb eines Zeitraums von sechs Mona-
ten mehr als drei Monate keinen Dienst geleistet haben 
und keine Aussicht besteht, dass sie innerhalb weiterer 
sechs Monate wieder dienstfähig werden.

§ 10

Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst einschließlich Laufbahnprü-
fung dauert 18 Monate. Findet die Laufbahnprüfung 
nicht innerhalb dieser Zeit statt, so dauert er bis zum Ab-
schluss der Prüfung fort.

Landwirtschaft und der ländlichen Räume sind Ausbil-
dungsstellen für die Lehrgänge nach § 10 Absatz 2. 

§ 6

Leitung der Ausbildung

(1) Die Ausbildungsbehörde bestellt eine Beamtin oder 
einen Beamten des höheren landwirtschaftlichen Diens-
tes zur Ausbildungsleitung.

(2) Die Ausbildungsleitung lenkt, überwacht und fördert 
die gesamte Ausbildung. 

(3) Die Leitung der unteren Landwirtschaftsbehörde be-
nennt nach Absprache mit der Ausbildungsleitung eine 
Beamtin oder einen Beamten des höheren landwirt-
schaftlichen Dienstes als Mentorin oder Mentor. 

§ 7

Zulassung zum Vorbereitungsdienst

Zum Vorbereitungsdienst kann von der Einstellungsbe-
hörde zugelassen werden, wer

1. die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in 
das Beamtenverhältnis nach § 7 Absatz 1 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) erfüllt,

2. mindestens den mittleren Bildungsabschluss erworben 
hat und

3. das Zeugnis über die Abschlussprüfung der Fach-
schule für Wirtschaft, Fachrichtung Hauswirtschaft, 
Schwerpunkt Betriebsorganisation und Management 
der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft 
Kupferzell oder ein Zeugnis über eine inhaltlich 
gleichwertige vom Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz anerkannte Ausbildung und 
Prüfung besitzt.

§ 8

Bewerbungs- und Einstellungsunterlagen 

(1) Mit der Bewerbung für den Vorbereitungsdienst sind 
die in der jeweiligen Ausschreibung für die Laufbahn-
ausbildung genannten Zeugnisse und Unterlagen, durch 
die die Voraussetzungen des § 7 nachgewiesen werden, 
in Kopie vorzulegen.

(2) Bei der Entscheidung über die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst müssen vorliegen:

1. Ein Nachweis, dass die persönlichen Voraussetzungen 
des § 7 Absatz 1 Nummer 1 des BeamtStG vorliegen, 
insbesondere durch eine Kopie des Personalausweises 
oder Reisepasses, in Ausnahmefällen durch Kopie 
 eines Staatsangehörigkeitsausweises,

2. ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde 
nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes, 
das nicht älter als drei Monate sein soll,
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(2) Die Ausbildungsbehörde kann Urlaub aus sonstigen 
Gründen nach § 31 der Arbeitszeit- und Urlaubsverord-
nung bis zu drei Monate auf den Vorbereitungsdienst an-
rechnen, wenn der Urlaub der Ausbildung förderlich ist. 

§ 15

Ausfallzeiten, Verlängerung des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Ausbildungsbehörde bestimmt im Einvernehmen 
mit der Einstellungsbehörde, ob und inwieweit durch 
Krankheit oder aus sonstigen Gründen versäumte Zeit 
nachgeholt werden muss, sofern diese sechs Wochen 
während des Vorbereitungsdienstes übersteigt. Der Vor-
bereitungsdienst verlängert sich entsprechend.

(2) Hat die Anwärterin oder der Anwärter das Ziel der 
Ausbildung des Vorbereitungsdienstes nicht erreicht, 
kann die Ausbildungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Einstellungsbehörde den Vorbereitungsdienst um die er-
forderliche Dauer, höchstens jedoch um zwölf Monate, 
verlängern.

§ 16

Prüfungsbehörde

Prüfungsbehörde ist das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz.

§ 17

Zeit, Ort und Bestandteile der Prüfung

(1) Die Prüfungsbehörde bestimmt Zeit und Ort der 
Laufbahnprüfung, die in der Regel einmal im Jahr durch-
geführt wird.

(2) Die Anwärterinnen und Anwärter, die bis zum Beginn 
der Laufbahnprüfung ihren Vorbereitungsdienst mit Aus-
nahme der Prüfung abgeleistet haben, haben an dieser 
Prüfung teilzunehmen (Prüflinge).

(3) Die Laufbahnprüfung besteht aus einer pädagogi-
schen, einer praktischen und einer mündlichen Prüfung.

§ 18

Prüfungsausschuss, Prüfungskommissionen

(1) Die Laufbahnprüfung wird vor einem Prüfungsaus-
schuss abgelegt, dessen Mitglieder bei ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig und nicht an Weisungen gebunden 
sind.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:

1. Fünf Beamtinnen oder Beamte des höheren landwirt-
schaftlichen Dienstes, darunter die Ausbildungsleitun-
gen nach § 6 Absatz 1,

2. eine Beamtin oder ein Beamter des höheren Verwal-
tungsdienstes mit der Befähigung zum Richteramt und

(2) Die Ausbildung im Rahmen des Vorbereitungsdiens-
tes besteht aus einem berufspraktischen Teil an den in § 5 
Absatz 3 aufgeführten Ausbildungsstellen (14 Monate) 
und Lehrgängen an den in § 5 Absatz 4 genannten Aus-
bildungsstellen (4 Monate) zum Erwerb von Kenntnissen 
insbesondere in den Fachgebieten Pädagogik, allgemeine 
Didaktik, pädagogische Psychologie, Bildung mit Ver-
mittlung von interkultureller Kompetenz, Beratung, 
Kommunikation, Verwaltung und Recht, Allgemeine 
Landwirtschaft einschließlich Agrarpolitik, Hauswirt-
schaft einschließlich Einkommenskombinationen und 
-alternativen und Ernährung. Inhalt, Dauer und Ablauf 
der gesamten Ausbildung ergeben sich aus dem Ausbil-
dungsplan nach § 11.

§ 11

Ausbildungsplan

Die Ausbildungsbehörde stellt für jede Anwärterin und 
jeden Anwärter einen Ausbildungsplan auf, in dem In-
halt, Dauer und Ablauf der Ausbildung im Einzelnen 
festgelegt sind.

§ 12

Pädagogische Ausbildung

(1) Im Rahmen der pädagogischen Ausbildung ist die 
Anwärterin oder der Anwärter mit der Unterrichtsertei-
lung und den damit zusammenhängenden Verwaltungs-
abläufen vertraut zu machen. 

(2) Die durchschnittliche Unterrichtsverpflichtung be-
trägt mindestens zwei Wochenstunden und höchstens 
vier Wochenstunden in jeweils zwei Unterrichtsfächern.

§ 13

Beurteilung 

Die untere Landwirtschaftsbehörde nach § 5 Absatz 3 
Satz 1 hat einen Monat vor Ende der Ausbildung im Ein-
vernehmen mit der Ausbildungsleitung eine Beurteilung 
über Art und Dauer der Beschäftigung, die Leistungen 
und das dienstliche Verhalten zu erstellen. Die Beurtei-
lung muss erkennen lassen, ob das Ziel der Ausbildung 
erreicht wurde. Die Leistungen sind mit einer Punktzahl 
nach § 24 zu bewerten. Die Beurteilung ist der Prüfungs-
behörde nach § 16 vorzulegen. Die weiteren Ausbil-
dungsstellen nach § 5 Absatz 3 Satz 2 legen der Ausbil-
dungsleitung nach Abschluss des Ausbildungsabschnit-
tes eine Anwesenheitsbestätigung vor.

§ 14

Urlaub

(1) Bei der Genehmigung von Erholungsurlaub sind die 
Erfordernisse der Ausbildung zu berücksichtigen.
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6. die Gesamtdurchschnittspunktzahl, die Endpunktzahl, 
die Gesamtnote und die Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses und der Prüfungskommissionen.

(3) Die Niederschrift ist von der vorsitzenden Person des 
Prüfungsausschusses und der Schriftführung zu unter-
zeichnen.

§ 20

Pädagogische Prüfung

(1) Die pädagogische Prüfung umfasst zwei Lehrproben 
zu je einer Unterrichtseinheit in zwei Unterrichtsfächern, 
die insgesamt von der Prüfungskommission mit einer 
Punktzahl nach § 24 zu bewerten sind.

(2) Die Ausbildungsleitung legt auf Vorschlag der Fach-
schule, an der die Prüfung stattfindet, die Themen der 
Lehrproben fest. Die Themen sind dem Prüfling vier 
Werktage vor den Lehrproben bekanntzugeben. Der 
Prüfling ist während dieser Zeit von anderen Dienstge-
schäften freizustellen.

(3) Der Prüfling hat die Unterrichtsskizzen der Lehrpro-
ben der Prüfungskommission spätestens eine Stunde vor 
der Prüfung in dreifacher Fertigung schriftlich vorzule-
gen.

(4) Die vorsitzende Person der Prüfungskommission der 
pädagogischen Prüfung teilt dem Prüfling das Ergebnis 
der Prüfung nach Abschluss der Lehrproben aller Prüf-
linge in schriftlicher oder elektronischer Form mit.

(5) Bei Behinderungen, die die Schreibfähigkeit beein-
trächtigen, kann die Prüfungsbehörde auf schriftlichen 
Antrag des Prüflings die Bearbeitungszeit angemessen 
verlängern, Ruhepausen gewähren, die nicht auf die Be-
arbeitungszeit angerechnet werden, oder persönliche 
oder sächliche Hilfsmittel zulassen. Die Beeinträchti-
gung ist darzulegen und durch ärztliches Zeugnis nach-
zuweisen. Die Anwärterinnen und Anwärter sind zu Be-
ginn der Ausbildung durch die Ausbildungsbehörde auf 
die Möglichkeit einer Antragstellung nach Satz 1 hinzu-
weisen.

(6) Bei Prüflingen, die aufgrund einer Behinderung in ih-
ren kommunikativen Fähigkeiten eingeschränkt sind, 
muss die barrierefreie Gestaltung der Lehrproben ge-
währleistet sein; soweit erforderlich, haben sie das Recht, 
geeignete Kommunikationshilfen einzusetzen. Aus be-
hinderungsbedingten Gründen kann die Prüfung unter-
brochen und von der maximalen Prüfungszeit abgewi-
chen werden. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 21

Praktische Prüfung

(1) Die praktische Prüfung besteht aus je einer Prüfung 
im Fachgebiet Beratung sowie im Fachgebiet Verwal-
tung und Recht im Fach Verwaltung.

3. eine Beamtin oder ein Beamter mit der Laufbahnbefä-
higung nach § 3.

(3) Für jedes Mitglied ist mindestens eine Stellvertretung 
zu berufen. Absatz 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Prüfungsbehörde beruft die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und deren Stellvertretungen für die 
Dauer von vier Jahren, längstens jedoch für die Dauer 
ihres Hauptamts. Nach Ablauf der Amtszeit ist eine Wie-
derberufung zulässig. Wird anstelle eines vorzeitig aus-
scheidenden Mitglieds oder dessen Stellvertretung die 
Berufung eines neuen Mitglieds oder einer neuen Stell-
vertretung erforderlich, werden diese nur für den Rest 
der Amtszeit berufen.

(5) Die Prüfungsbehörde bestellt aus den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses ein Mitglied des höheren landwirt-
schaftlichen Dienstes zur vorsitzenden Person und ein 
weiteres Mitglied des höheren landwirtschaftlichen 
Dienstes zu deren Stellvertretung. Die Prüfung wird von 
der vorsitzenden Person geleitet.

(6) Der Prüfungsausschuss bildet zur Abnahme der päda-
gogischen, praktischen und mündlichen Prüfung Prü-
fungskommissionen und bestimmt die jeweils vorsit-
zende Person. Eine Prüfungskommission besteht aus drei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses, die bei der Prü-
fung anwesend sein müssen. Die vorsitzende Person bei 
der Abnahme der pädagogischen und praktischen Prü-
fung ist die Ausbildungsleitung. Absatz 7 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.

(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die 
vorsitzende Person oder deren Stellvertretung und min-
destens drei weitere Mitglieder anwesend sind. Be-
schlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der vorsit-
zenden Person, sofern in den nachfolgenden Regelungen 
nichts anderes bestimmt ist.

§ 19

Schriftführung

(1) Die Prüfungsbehörde bestellt eine Schriftführung. 
Diese hat die vorsitzende Person des Prüfungsausschus-
ses bei der Vorbereitung und Durchführung der Lauf-
bahnprüfung zu unterstützen und über deren Verlauf so-
wie über die Beratungen und Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses und der Prüfungskommissionen eine Nie-
derschrift zu fertigen.

(2) In der Niederschrift ist festzuhalten:

1. Ort, Tag und Dauer der Prüfungen,

2. die Besetzung des Prüfungsausschusses und der Prü-
fungskommissionen,

3. die Namen der Prüflinge,

4. die Punktzahl der Beurteilung,

5. die Bewertung der pädagogischen, praktischen und 
mündlichen Prüfung,
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(3) § 20 Absatz 6 gilt entsprechend.

(4) Die Prüfungskommission bewertet die Leistungen in 
jedem Prüfungsgebiet mit einer Punktzahl nach § 24.

§ 24

Bewertung der Leistungen

Für die Bewertung der Leistungen im Vorbereitungs-
dienst und der Laufbahnprüfung gelten folgende Punkte 
und die sich daraus ergebenden Noten:

sehr gut (1) 
15 bis 14 Punkte

= eine Leistung, die den Anforde-
rungen in besonderem Maße 
 entspricht;

gut (2) 
13 bis 11 Punkte

= eine Leistung, die den Anforde-
rungen voll entspricht;

befriedigend (3) 
10 bis 8 Punkte

= eine Leistung, die im Allgemeinen 
den Anforderungen entspricht;

ausreichend (4) 
7 bis 5 Punkte

= eine Leistung, die zwar Mängel 
aufweist, aber im Ganzen den 
 Anforderungen noch entspricht;

mangelhaft (5) 
4 bis 2 Punkte

= eine Leistung, die den Anforde-
rungen nicht entspricht, jedoch 
 erkennen lässt, dass die notwendi-
gen Grundkenntnisse vorhanden 
sind;

ungenügend (6) 
1 bis 0 Punkte

= eine Leistung, die den Anforde-
rungen nicht entspricht und bei 
der die notwendigen Grundkennt-
nisse fehlen.

Es können nur ganze Punktzahlen vergeben werden.

§ 25

Feststellung des Ergebnisses

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung setzt der Prü-
fungsausschuss die Gesamtnote fest.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote werden die Punkt-
zahlen

1. der praktischen pädagogischen Prüfung zweifach

2. der praktischen Prüfung im Fachgebiet  
Beratung einfach

3. der praktischen Prüfung im Fach Verwaltung einfach

4. der mündlichen Prüfung im Fachgebiet 1  einfach

5. der mündlichen Prüfung im Fachgebiet 2 einfach

6. der Beurteilung nach § 13 dreifach

gewichtet und die so entstehende Summe durch 9 geteilt 
und auf zwei Dezimalstellen ohne Rundung errechnet 
(Gesamtdurchschnittspunktzahl).

(3) Die Laufbahnprüfung hat bestanden, wer bei der nach 
Absatz 2 ermittelten Gesamtdurchschnittspunktzahl min-
destens 5,0 Punkte erreicht hat.

(2) In der praktischen Prüfung im Fachgebiet Beratung 
hat der Prüfling auf der Grundlage eines Fallbeispiels die 
Ausgangssituation in Haushalten eines landwirtschaftli-
chen oder hauswirtschaftlichen Betriebs zu analysieren, 
zu beurteilen und Lösungen zu entwickeln. Die Ergeb-
nisse sind in einem Prüfungsgespräch zu erläutern. Die 
Vorbereitung auf das Prüfungsgespräch soll nicht länger 
als 180 Minuten, das Prüfungsgespräch für jeden Prüf-
ling nicht länger als 60 Minuten dauern.

(3) In der praktischen Prüfung im Fach Verwaltung erhält 
der Prüfling einen umfassenden Verwaltungsvorgang, 
der innerhalb von zwei Wochen selbstständig zu bearbei-
ten ist. Die Arbeitsschritte und das Ergebnis sind spätes-
tens eine Stunde vor Beginn des Prüfungsgespräches der 
Prüfungskommission schriftlich vorzulegen. Das Prü-
fungsgespräch dauert insgesamt etwa 20 Minuten und 
beginnt mit einem Kurzvortrag, der höchstens zehn Mi-
nuten dauert.

(4) Die gezeigten Leistungen nach Absatz 2 und 3 sind 
von der Prüfungskommission mit jeweils einer Punkt-
zahl nach § 24 zu bewerten.

(5) Die vorsitzende Person der Prüfungskommission der 
jeweiligen praktischen Prüfung teilt dem Prüfling die Er-
gebnisse nach Absatz 4 nach Abschluss der praktischen 
Prüfungen aller Prüflinge in schriftlicher oder elektroni-
scher Form mit.

(6) § 20 Absatz 5 und 6 gilt entsprechend.

§ 22

Ausschluss von der mündlichen Prüfung

(1) Die Teilnahme an der mündlichen Prüfung ist ausge-
schlossen, wenn sowohl die praktischen Prüfungen im 
Fachgebiet Beratung und im Fach Verwaltung als auch 
die pädagogische Prüfung mit weniger als 5,0 Punkten 
bewertet wurden. Die Laufbahnprüfung gilt in diesem 
Fall als nicht bestanden.

(2) Dies ist dem Prüfling von der vorsitzenden Person 
des Prüfungsausschusses nach Vorliegen aller Bewer-
tungen nach Absatz 1 durch schriftlichen Bescheid mit-
zuteilen.

§ 23

Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungs-
gespräch und wird in folgenden der in § 10 Absatz 2 auf-
geführten Fachgebiete abgelegt:

1. Fachgebiet 1: Allgemeine Landwirtschaft einschließ-
lich Agrarpolitik, Hauswirtschaft einschließlich Ein-
kommenskombinationen und -alternativen und Ernäh-
rung,

2. Fachgebiet 2: Verwaltung und Recht.

(2) Die mündliche Prüfung eines Prüflings dauert je Prü-
fungsgebiet etwa 20 Minuten.
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halten, die für die Beurteilung der Prüfungsfähigkeit er-
heblich sind.

(3) Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung oder eines anderen Rücktrittsgrundes der 
Prüfung unterzogen hat, kann wegen dieses Grundes 
nicht nachträglich zurücktreten. Der Kenntnis steht die 
fahrlässige Unkenntnis gleich. Fahrlässige Unkenntnis 
liegt insbesondere dann vor, wenn bei Vorliegen einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht unverzüglich 
eine Klärung herbeigeführt wurde.

(4) Wer durch Krankheit oder einen anderen wichtigen 
Grund vorübergehend verhindert ist, an der mündlichen 
Prüfung teilzunehmen, verbleibt bis zum Wegfall des 
Hinderungsgrundes, längstens jedoch bis zum Ende der 
nächsten Laufbahnprüfung, in der Prüfung.

(5) In den Fällen nach Absatz 2 und 4 bestimmt die Aus-
bildungsbehörde im Benehmen mit der Einstellungsbe-
hörde auf Vorschlag der Prüfungsbehörde, welcher wei-
tere Vorbereitungsdienst zu leisten ist, sofern die Anwär-
terin oder der Anwärter nicht nach § 9 Absatz 3 oder 4 
entlassen wird.

§ 29

Täuschungsversuch, Verstoß gegen die Ordnung

(1) Wer es unternimmt, das Ergebnis von Prüfungen 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, oder wer sich sonst eines er-
heblichen Verstoßes gegen die Ordnung schuldig macht, 
kann durch den Prüfungsausschuss von der weiteren 
Teilnahme an der Laufbahnprüfung ausgeschlossen wer-
den; in diesem Fall gilt die Laufbahnprüfung als nicht 
bestanden. In begründeten Ausnahmefällen kann der be-
treffende Teil der Laufbahnprüfung mit null Punkten be-
wertet werden. Kann die Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, ent-
scheidet die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses 
im Benehmen mit den jeweiligen prüfenden Personen.

(2) Stellt sich nachträglich heraus, dass eine der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 vorlag, kann die Prüfungsbe-
hörde das Prüfungsergebnis ändern oder die Laufbahn-
prüfung für nicht bestanden erklären, wenn die Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegt.

Artikel 2

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
 Prüfungsordnung für den höheren  

landwirtschaftlichen Dienst 

In § 10 Absatz 2 Satz 1 der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den höheren landwirtschaftlichen 
Dienst vom 5. Dezember 2014 (GBl. S 786) werden nach 
dem Wort »Bildung« die Wörter »mit Vermittlung von 
interkultureller Kompetenz« eingefügt.

(4) Bei bestandener Laufbahnprüfung ist die Gesamt-
durchschnittspunktzahl, wenn die erste Dezimalstelle 5 
oder mehr beträgt auf die volle Punktzahl aufzurunden; 
beträgt die erste Dezimalstelle 4 oder weniger, ist auf die 
volle Punktzahl abzurunden (Endpunktzahl). Anhand der 
Endpunktzahl wird die Gesamtnote nach § 24 ermittelt.

(5) Die Gesamtnote und die ihr zugrundeliegende End-
punktzahl sind dem Prüfling nach der mündlichen Prü-
fung bekanntzugeben. Auf Wunsch sind die Bewertun-
gen zu erläutern.

§ 26

Prüfungszeugnis, Einsicht in Prüfungsakten

(1) Die Prüfungsbehörde erteilt bei Bestehen der Lauf-
bahnprüfung ein Zeugnis mit der Angabe der erreichten 
Gesamtnote und der Endpunktzahl. Sind die Prüfungs-
leistungen mit der Gesamtnote »ausreichend« bewertet 
worden, wird im Zeugnis nur angegeben, dass die Prü-
fung bestanden ist.

(2) Ist die Laufbahnprüfung nicht bestanden, erhält der 
Prüfling durch die Prüfungsbehörde einen entsprechen-
den schriftlichen Bescheid.

(3) Die Prüfungsakten verbleiben bei der Prüfungsbe-
hörde und können innerhalb eines Jahres nach Abschluss 
der Laufbahnprüfung vom Prüfling eingesehen werden.

§ 27

Wiederholung der Laufbahnprüfung

Wer die Laufbahnprüfung nicht bestanden hat, kann sie 
einmal beim nächsten Termin wiederholen. Die Ausbil-
dungsbehörde bestimmt im Benehmen mit der Einstel-
lungsbehörde auf Vorschlag des Prüfungsausschusses 
unverzüglich nach Feststellung des Prüfungsergebnisses, 
welcher weitere Vorbereitungsdienst vor der Wiederho-
lung der Prüfung zu leisten ist, sofern die Anwärterin 
oder der Anwärter nicht nach § 9 Absatz 3 entlassen 
wird. 

§ 28

Fernbleiben und Rücktritt von der Laufbahnprüfung

(1) Bei Fernbleiben oder bei Rücktritt von der Laufbahn-
prüfung oder von Teilen davon ohne Zustimmung der 
Prüfungsbehörde gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2) Stimmt die Prüfungsbehörde dem Fernbleiben oder 
Rücktritt zu, gilt die Laufbahnprüfung als nicht unter-
nommen. Die Zustimmung kann nur erteilt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Falle einer Er-
krankung soll dem Rücktritt grundsätzlich nur zuge-
stimmt werden, wenn der Prüfling unverzüglich eine 
ärztliche Untersuchung herbeigeführt hat; das ärztliche 
Zeugnis muss die medizinischen Befundtatsachen ent-
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Artikel 3

Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs-  
und Prüfungsordnung für den gehobenen 

 landwirtschaftstechnischen Dienst 

In § 11 Absatz 2 Satz 1 der Laufbahn-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den gehobenen landwirtschafts-
technischen Dienst vom 11. Mai 2015 (GBl. S 334) wer-
den nach dem Wort »Bildung« die Wörter »mit Vermitt-
lung von interkultureller Kompetenz« eingefügt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Mi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt 
über die Ausbildung und Prüfung für landwirtschafts-
technische Lehrer und Berater vom 11. Oktober 1977 
(GBl. S. 427), die zuletzt durch Verordnung vom 28. 
September 2004 (GBl. S. 775) geändert worden ist, außer 
Kraft.

stuttgart, den 17. Oktober 2016 Hauk




